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Auf Grund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und 
§ 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom  
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit § 27 Absatz 1 und 3 der SARS-CoV-2-Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung vom 14. Dezember 2020, verkündet 
am 15. Dezember 2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 
1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel V des Gesetzes vom 
9. November 1995 (GVBl. S. 764) geändert worden ist, und nach-
träglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl. S. 1463) 
bekannt gemacht, die zuletzt durch Verordnung vom 20. Januar 
2021 (GVBl. S. 46) geändert worden ist, verordnet die Senatsver-
waltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung

Die Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung vom 13. Januar 
2021, verkündet am 13. Januar 2021 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 
29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel V des 
Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. S. 764) geändert worden 
ist, und nachträglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
(GVBl. S. 39) bekannt gemacht, wird wie folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Mund-Nasen-Schutz“ 
durch die Wörter „medizinische Gesichtsmaske“ ersetzt.

b) In Absatz 1 werden das Wort „Mund-Nasen-Bedeckung“ 
durch die Wörter „medizinische Gesichtsmaske“, die Anga-
be „§ 4 Absatz 1 Nummer 6“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 1 
Nummer 5“ und die Angabe „§ 4 Absatz 3“ durch die An-
gabe „§ 4 Absatz 4“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „einen Mund-Nasen-

Schutz“ durch die Wörter „eine medizinische Gesichts-
maske“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird jeweils die Angabe „§ 4 Absatz 3“ durch 
die Angabe „§ 4 Absatz 4“ ersetzt.

d) In Absatz 3 wird jeweils die Angabe „§ 4 Absatz 3“ durch 
die Angabe „§ 4 Absatz 4“ ersetzt.

Verordnung
zur Änderung der 

Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Vom 29. Januar 2021

2. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden die Wörter „der Pflegekräfte“ 

durch die Wörter „des Pflegepersonals und der Bewohnerin-
nen und Bewohner“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Eine Testung des Pflegepersonals in stationären und 

teilstationären Pflegeeinrichtungen in Bezug auf eine Infek-
tion mit dem Coronavirus mittels eines Point-of-Care (PoC)- 
Antigen-Tests ist während des Zeitraumes, in dem die Pfle-
gekraft zum Dienst eingeteilt ist, täglich, vorzugsweise vor 
deren Dienstbeginn, durchzuführen. Eine Testung des Pfle-
gepersonals von ambulanten Pflegeeinrichtungen in Bezug 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus mittels eines Point-
of-Care (PoC)-Antigen-Tests ist während des Zeitraumes, in 
dem die Pflegekraft zum Dienst eingeteilt ist, regelmäßig im 
Abstand von zwei Tagen durchzuführen. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass Pflegepersonal, welches neu oder nach längerer 
Abwesenheit tätig wird, am Tag der Dienstaufnahme getes-
tet wird; dies gilt auch für Leasingkräfte. Das Ergebnis ist 
der zuständigen Person in der Einrichtung vorzulegen und 
von dieser zu dokumentieren.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 und Satz 2 werden jeweils die Wörter „und 

teilstationäre“ gestrichen.
bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„Alle Bewohnerinnen und Bewohner teilstationärer Ein-
richtungen sollen mehrmals pro Monat mittels eines 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests getestet werden.“

d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Die erforderlichen Testungen nach den Absätzen 1 

und 2 soll grundsätzlich die jeweilige Einrichtung organisie-
ren.“

3. In § 6 Absatz 2 werden die Wörter „der Mund-Nasen-Schutz“ 
durch die Wörter „die medizinische Gesichtsmaske“ ersetzt.

4. § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 3 werden die Angabe „Satz 1“ durch die Angabe 

„Satz 2“ und die Angabe „§ 4 Absatz 3“ durch die Angabe 
„§ 4 Absatz 4“ ersetzt.

b) In Satz 5 wird die Angabe „§ 4 Absatz 3“ durch die Angabe 
„§ 4 Absatz 4“ ersetzt.
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5. Dem § 11 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Die Einrichtungen sollen die Testung mittels Point-of-Care 
(PoC)-Antigen-Test nach Satz 1 durchführen. Stationären Ein-
richtungen sollen für die Testungen von Besuchenden mittels 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test mindestens einmal täglich 
ein Zeitfenster anbieten.“

6. § 12 wird wie folgt gefasst:
„§12 

Einschränkung der Besuchsregelung; 
Besuchsverbot

(1) Im Falle einer bestätigten Covid-19-Infektion einer Be-
wohnerin oder eines Bewohners oder einer in der Pflegeeinrich-
tung beschäftigten Person kann die Leitung einer stationären 
oder teilstationären Pflegeeinrichtung im Rahmen einer Gefähr-
dungsabschätzung für die Bewohnerinnen und Bewohner nur 
mit Genehmigung des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes 
die Besuchsregelung für betroffene Wohnbereiche oder einzelne 
Organisationseinheiten entsprechend der baulichen Gegeben-
heiten einschränken oder ein Besuchsverbot festlegen. Bei Ge-
fahr im Verzug sind Besuchseinschränkungen oder Besuchsver-
bote durch die Leitung der Einrichtung vorübergehend auch 
ohne Genehmigung durch das zuständige Gesundheitsamt zu-
lässig; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.

(2) Eine solche Einschränkung der Besuchsregelung oder ein 
Besuchsverbot kann nur befristet erfolgen und ist gegenüber der 
Heimaufsicht anzuzeigen.

(3) Das Besuchsverbot nach Absatz 1 gilt nicht für
1. den Besuch von Schwerstkranken und Sterbenden,
2. den täglich einstündigen Besuch von Personen mit Demenz-

erkrankung durch ein und dieselbe Person,
3. das Betreten der Einrichtung von mit der Seelsorge betrauten 

Personen, Personen der Rechtspflege, insbesondere Richte-

rinnen und Richtern, Verfahrenspflegerinnen und Verfahrens-
pflegern, Verfahrensbeiständen in Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit sowie Personen zur Wahrnehmung von Tätigkeiten 
einer rechtlichen Betreuung oder einer Vorsorgevollmacht 
oder Patientenverfügung bei Erledigung unaufschiebbarer 
Rechtsgeschäfte oder persönlicher Anhörungen,

4. das Betreten der Einrichtung zur Durchführung medizi-
nisch-pflegerischer und medizinisch-gesundheitsförderli-
cher Versorgung, insbesondere Physiotherapien und Schutz-
impfungen, sowie zur körpernahen Grundversorgung, ins-
besondere Fußpflege, und

5. das Betreten der Einrichtung durch die Heimaufsicht, Ver-
tretende der Pflegekassen, den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen und das Gesundheitsamt.

§ 11 Absatz 2 und 6 findet bei nach Satz 1 zulässigen Besuchen 
Anwendung. In begründeten Einzelfällen kann mit Zustimmung 
des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes von den Ausnahme-
tatbeständen nach Satz 1 Nummer 2 und Nummer 4 abgewichen 
werden.“

7. In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „10. Februar“ durch die An-
gabe „3. März“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 29. Januar 2021

Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung

Dilek  K a l a y c i
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